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Postulat
über den Erhalt der Fruchtfolgeflächen

eröffnet am 13. September 2011

Der Regierungsrat wird ersucht, Massnahmen für den Erhalt der Fruchtfolgeflächen
zu prüfen und zweckdienliche Massnahmen umzusetzen.

EndeAugust hat der Bundesrat den revidierten Richtplan des Kantons mit verschie-
denenAufträgen, Änderungen und einemVorbehalt genehmigt.

Begrüsst wird das im Richtplan verankerte Ziel, die Fruchtfolgeflächen (FFF)
möglichst ungeschmälert zu erhalten. Der vom Bund geforderte Mindestumfang an
FFF von 27500 ha konnte per Ende Dezember 2010 noch knapp erfüllt werden. Es
sollen noch 27650 ha FFF und damit eine äusserst knappe Reserve von 150 ha vor-
handen sein. Da allein in den letzten sechs Jahren 255 ha Flächen verloren gingen,
muss sich der Kanton nicht nur zur Erhaltung und zum Schutz der FFF bekennen,
sondern auch zweckdienliche Massnahmen ergreifen. Ohne griffige Massnahmen ist
zu befürchten, dass die Gesamtfläche der FFF einerseits und die Qualität der Flächen
andererseits konstant abnehmen.

Bei den FFF geht es nicht nur um den haushälterischen Umgang mit dem Boden,
sondern um den Erhalt des inländischen Produktionspotenzials und damit einer
möglichst hohen Ernährungssouveränität. Mögliche Massnahmen sind der konse-
quente Verzicht auf Neueinzonungen bei FFF, allenfalls Auszonungen, Kompensa-
tionen aufgrund von bodenkundlichen Kriterien oder die Festlegung von regionalen
Siedlungsbegrenzungen.
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